
Vereinssatzung des United Sports Club Lübeck e.V. 

 

§ 1   Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen United Sports Club Lübeck (USC Lübeck). Er ist im 
Vereinsregister Lübeck eingetragen und führt den Zusatz e.V.. 

 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in der Hansestadt Lübeck. 
 

§ 2   Vereinszweck 

(1) Der Verein verfolgt den Zweck, die Vertretung, die Durchführung und die Förde-
rung von amerikanischen Sportarten in der Hansestadt Lübeck zu fördern. Ins-
besondere sollen folgende Sparten gefördert werden: 

 

• American Football/Flag Football 

• Bowling 

• Cheerleading/Dance 

• Lacrosse 

• Drumline. 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht: 

• durch die Bereitstellung und Errichtung von Sportanlagen, 

• durch das Bereitstellen von Sportgeräten sowie 
 

• durch die Förderung der sportlichen Übungen und die Leistung der Mitglie-
der. 

 

§ 3   Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenverordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-

den. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, o-
der durch unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen bevorteilt werden. 

 

§ 4   Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 5   Mitgliedschaft 

(1) Der Verein hat Mitglieder, ordentliche Mitglieder, fördernde Mitglieder und Eh-
renmitglieder. 
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(2) Mitglied kann jede natürliche Person durch Beantragung der Mitgliedschaft 
werden. Die Beantragung ist an das Ausfüllen eines Aufnahmeantrags gebun-
den. 

 
(3) Ordentliche Mitglieder werden durch Zuwahl aufgenommen. Ordentliche Mit-

glieder sind natürliche Personen die aktiv haupt- oder nebenberuflich als Be-
schäftigte des Vereins tätig sind. Über die Zuwahl entscheidet der Vorstand mit 
einfacher Mehrheit. 

 
(4) Fördernde Mitglieder sind alle Vereinsmitglieder, die nicht Mitglieder nach § 5  

(2) und (6) oder ordentliche Mitglieder sind. Ihnen steht die Teilnahme an den 
Veranstaltungen des Vereins zu, soweit die vorhandenen personellen, räumli-
chen und zeitlichen Kapazitäten ausreichen. Die Mitgliedschaft ist an das Aus-
füllen eines Aufnahmeantrags gebunden. Über den Aufnahmeantrag entschei-
det der Vorstand. 

 
(5) Fördernde Mitglieder können auch juristische Personen sein. Über die Mitglied-

schaft entscheidet der Vorstand. Juristische Personen haben innerhalb des Ver-
eins kein Stimm- und Wahlrechtrecht, auch können Sie keine Anträge stellen. 

 
(6) Ehrenmitglieder können im Rahmen der Ehrungsordnung die Mitgliedschaft er-

werben. 
 

(7) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Gegen einen ablehnen-
den Bescheid des Vorstandes, der mit Gründen zu versehen ist, kann der An-
tragsteller Widerspruch erheben. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab 
Zugang des ablehnenden Bescheides schriftlich beim Vorstand einzulegen. 
Über die Beschwerde entscheidet das Ehrengericht. 

 

(8) Die Mitgliedschaft endet durch: 

•  Ordentlichen Austritt 

•  Ausschluss des Mitglieds, 

•  Streichung von der Mitgliederliste, 

•  durch Tod des Mitglieds, 
 

• bei ordentlichen Mitgliedern durch das Ausscheiden aus dem Beschäftigungs-
verhältnis mit dem Verein. 

 
(9)  Der ordentliche Austritt hat durch schriftliche Erklärung gegenüber einem  

  Mitglied des Vorstandes zu erfolgen. Er ist nur zum Schluss eines Monats  
  unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 

 
(10) Der Ausschluss eines Mitglied kann durch Entscheidung des Ehrengerichts  

  erfolgen. 
 

(11) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste 
   gestrichen werden, wenn es trotz Mahnung mit der Zahlung von zwei Monats- 
   beiträgen im Rückstand ist. Die Streichung kann erst beschlossen werden,  
   nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens an die  
   letztbekannte Anschrift des Mitglieds acht Wochen verstrichen und die  
   Beitragsschulden nicht voll beglichen sind. In der Mahnung muss auf die  
   bevorstehende Maßnahme hingewiesen werden. 
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§ 6   Mitgliedsbeiträge 

(1) Von den Mitgliedern werden Mitgliedsbeiträge erhoben. Die Höhe des Beitra-
ges wird von der Mitgliederversammlung beschlossen. 

 
(2) Die Mitgliedsbeiträge sind Monatsbeiträge und werden zum ersten eines jewei-

ligen Monats fällig. 
 

(3) Ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

(4) Die Mitgliedsbeiträge für fördernde Mitglieder werden durch den Vorstand gere-
gelt. 

 
(5) Der Vorstand kann in begründeten Härtefällen auf Antrag des jeweiligen Mit-

gliedes die Beiträge ganz oder teilweise erlassen. Er kann die Mitgliedsbeiträge 
auch stunden. 

(6) Erhöhte Mitgliedsbeiträge der Sparten regeln sich nach § 16 (7). 
 

§ 7   Organe des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind: 

• der Vorstand, 

• die Mitgliederversammlung 

• das Ehrengericht, 

• die Wahlkommission, 

• die Spartenleiter, 

• der Beirat. 
 

§ 8   Der Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus: 

• dem Vorsitzenden, 

• dem stellvertretenden Vorsitzenden, 

• dem Kassenwart, 

• dem Jugendwart, 

• dem jeweiligen Geschäftsführer der LFV Lübecker Football Verwaltungs Un-
ternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 

  

(2) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzen-
de und der Kassenwart. Je einer von ihnen vertritt den USC Lübeck e.V. gericht-
lich und außergerichtlich. 

 

§ 9   Zuständigkeit des Vorstands 

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie 
nicht durch die Satzung oder die Geschäftsordnung einem anderen Vereinsor-
gan zugewiesen sind. Dies sind vor allem: 
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• Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung, 
 

• Einberufung und Überwachung des ordnungsgemäßen Ablaufs der Mitglie-
derversammlung, 

 
• Überwachung des ordnungsgemäßen Ablaufs der Spartenversammlung, 

 

• Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
 

• Entscheidung über die Aufnahme von ordentlichen und fördernden Mitglie-
dern sowie Festlegung der entsprechenden Mitgliedsbeiträge, 

 
• Aufstellung eines Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr, Buchführung, Er-

stellung des Kassenberichtes, 
 

• Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen, 

• Beschlussfassung über Aufnahme und Streichung von Mitgliedern, 
 

• Vertretung des Vereins gerichtlich und außergerichtlich. Die Vertretung er-
folgt durch ein Vorstandsmitglied. Die Vertretung des Vereins durch den Vor-
stand wird mit Wirkung gegen Dritte in der Weise beschränkt, dass er über 
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte nur mit Zustimmung der Mit-
gliederversammlung verfügen darf; jedoch darf er Verbindlichkeiten (Dispo- 
oder sonstige Kredite) in der Höhe der Hälfte der zu erwartenden Jahresbei-
träge (max. jedoch 8.000,00 Euro) mit Zustimmung des Vorstandes tätigen. 
Die Zustimmung hat schriftlich zu erfolgen 

 

• Erstellung und Pflege einer Geschäftsordnung.  

 

 

§ 10  Wahl und Amtsdauer des Vorstands 

(1) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 
Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur 
Neuwahl des Vorstandes im Amt. 

 
(2) Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der Kassenwart sind ein-

zeln zu wählen. 
 

(3) Stehen für die unter (2) genannten Vorstandsämter keine Kandidaten zur Ver-
fügung, können die bisherigen Amtsinhaber, durch die Mitgliederversammlung, 
mit der weiteren Ausführung des Amtes beauftragt werden. 

 
Sind bisherige Amtsinhaber zur weiteren Ausführung des Amtes nicht bereit, 
kann der Vorstand für das Amt bis zur nächstfolgenden Mitgliederversammlung 
ein Mitglied aus dem Bereich der Spartenleiter bestimmen.   

  

(4) Wählbar sind nur Vereinsmitglieder nach § 5 (2), (3) und (6). 
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(5) Scheidet ein Mitglied während der Amtsperiode aus, so setzt der Vorstand ein 
Ersatzmitglied für die verbleibende Amtsdauer des Ausgeschiedenen ein, je-
doch längstens bis zur nächste Mitgliederversammlung. 

 

§ 11  Beschlussfassung des Vorstands 

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die 
vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung dem stellvertretenden Vorsitzen-
den, schriftlich, fernmündlich oder elektronisch einberufen werden. 

 
(2) Eine Tagesordnung für die Vorstandssitzungen soll grundsätzlich gefertigt wer-

den. Diese soll den Vorstandsmitgliedern möglichst 1 Woche vorher zugehen. 
 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder, da-
runter der Vorsitzende, der Kassenwart oder der stellvertretende Vorsitzende, 
anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

 

(4) Die Vorstandsitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der stell-
vertretende Vorsitzende oder der Kassenwart. 

 
(5) Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. Das 

Protokoll ist vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. Die Niederschrift soll Ort und 
Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse 
und das Abstimmungsergebnis enthalten. 

 
(6) Ein Vorstandsbeschluss kann auf jeglichem schriftlichem Wege gefasst wer-

den, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden 
Regelung mit einfacher Mehrheit erklären. 

 
(7) Die Kombinierung der Ämter des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsit-

zenden oder des Kassenwartes in einer Person ist unzulässig. 
 
 

§ 12  Die Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den Vereinsmitgliedern. 
 

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzu-
berufen. 

 
(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist nach § 10 (3) letzter Satz ein-

zuberufen oder wenn 1/3 der Mitglieder es verlangen. 
  

(4) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 
 

• die Wahl der Vorstandsmitglieder,   
• die Wahl der Wahlkommission, 
• Entgegennahme des Kassenberichtes, 
• Entlastung des Vorstandes, 
• Wahl der Kassenprüfer, 
• Änderungen der Satzung, 
• Auflösung des Vereins. 
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(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder dem stellvertretenden 
Vorsitzenden mit einer Frist von 14 Tagen unter Angabe der Tagesordnung per 
E-Mail eingeladen. Die Einladung ist an die letzte bekannte E-Mailanschrift der 
Mitglieder unter § 5 zu senden. Jedes Mitglied kann bis zum 7. Tage vor der 
Mitgliederversammlung Anträge zur Tagesordnung stellen. Die Tagesordnung 
kann durch Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung in der Sitzung er-
gänzt oder geändert werden; dies gilt nicht für Satzungsänderungen. 

 

(6) Die Mitgliederversammlung leitet der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 
stellvertretende Vorsitzende. Der Leiter verfügt über das Hausrecht. 

 
(7) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Fünftel der 

unter § 12 Ziff. 4 Satz 2 eingeladenen Mitglieder nach § 5 Ziff.2 anwesend sind; 
vertagt sich eine Mitgliederversammlung mangels Beschlussfähigkeit, so ist die 
unter Hinweis hierauf unverzüglich einberufene nächste Mitgliederversammlung 
ohne Rücksicht auf die erschienene Zahl von Mitgliedern beschlussfähig. 

 

(8) Bei Abstimmungen hat jedes Mitglied eine Stimme. Stimmenthaltungen gelten 
als ungültige Stimmen. Fördernde Mitglieder in Form juristischer Personen ha-
ben kein Stimmrecht. Jedes Mitglied hat das Recht gehört zu werden. 

(9) Jedes stimmberechtigte Mitglied kann sich mit schriftlicher Vollmacht vertreten 
lassen. Ebenfalls können Vereinsmitglieder bis zum vollendeten 15.ten Lebens-
jahres durch Ihre Erziehungsberechtigten vertreten werden. 

Die Vertretungsvollmacht ist dem Vorstand bei Sitzungsbeginn mitzuteilen. 
 

(10) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
gültigen Stimmen gefasst. Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen ei-
ner zwei Drittel Mehrheit der gültigen Stimmen. Bei Wahlen ist derjenige ge-
wählt, der die Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich vereinigt. 

 
(11) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu Beweiszwecken zu proto-

kollieren. Das Protokoll ist vom Sitzungsleiter zu unterschreiben und dem Vor-
sitzenden der Wahlkommission gegenzuzeichnen. Die Niederschrift muss Ort 
und Zeit der Mitgliederversammlung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten 
Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. Das Protokoll ist der 
Wahlkommission innerhalb von 14 Tagen zur Prüfung zuzusenden. 

 

§ 13  Ehrengericht, Streichung aus der Mitgliederliste 

(1) Das Ehrengericht besteht aus drei Mitgliedern. 
 

(2) Die Mitglieder des Ehrengerichts werden vom Beirat vorgeschlagen und auf 1 
Jahr gewählt. Vorgeschlagen werden können, neben den Mitgliedern aus § 5 
(2), (3), (4) und (6), auch Personen, die sich durch sportliche, publizistische, 
künstlerische, wissenschaftliche oder sonstige Tätigkeiten in der Öffentlichkeit 
Ansehen erworben haben. Mitglieder des Vorstandes können nicht Mitglieder 
des Ehrengerichts sein. Gewählt werden die Kandidaten, welche die meisten 
Stimmen auf sich vereinigen. 

 

(3) Besteht kein Ehrengericht und ist die Arbeit des Ehrengerichtes erforderlich, 
kann der Beirat die Mitglieder des Ehrengerichts auch für einen kürzeren Zeit-
raum wählen. 
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(4) Das Ehrengericht wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Er verhandelt nicht 
öffentlich. Der Vorstandsvorsitzende oder sein Vertreter kann an einer Sitzung 
teilnehmen. 

 
(5) Das Ehrengericht ist nur Beschlussfähig wenn alle gewählten Mitglieder des Eh-

rengerichts anwesend sind. 
 

(6) Das Ehrengericht kann ein Vereinsmitglied auf Antrag des Vorstands aus dem 
Verein ausschließen, wenn es im erheblichen Maß gegen die Vereinsinteressen 
verstoßen hat. Anstelle des Ausschlusses kann das Ehrengericht auch eine mil-
dere Maßnahme verhängen, wenn sie nach seiner Überzeugung ausreicht, um 
künftigen Schaden von Verein abzuwenden. In Betracht kommen: Suspendie-
rung von Mitgliedschaftsrechten auf Zeit, insbesondere des aktiven und passi-
ven Wahlrechts zu den Vereinsorganen, Suspendierung für die Teilnahme bei 
sportlichen Veranstaltungen oder Verlust eines Mandats oder Amts; ferner Rü-
gen und Verweise. Vor der Verhängung der Maßnahme ist das betroffene Mit-
glied persönlich oder schriftlich zu hören. Die Entscheidung über den Aus-
schluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied gegen Nachweis zuzustel-
len. 

 

(7) Die Ehrungsordnung wird durch den Beirat mit einfacher Mehrheit beschlossen 
und kann mit einfacher Mehrheit geändert werden. 

 
(8) Das Ehrengericht soll sich eine Geschäftsordnung geben. Die Geschäftsord-

nung ist mit einfacher Mehrheit von dem Beirat zu bestätigen. 

(9) Die Beschlüsse des Ehrengerichts sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. 
Das Protokoll ist vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. Die Niederschrift muss 
Ort und Zeit der Sitzung des Ehrengerichts, die Namen der Teilnehmer, die ge-
fassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. 

 

§ 14  Die Wahlkommission 

(1) Die Wahlkommission besteht aus drei Mitgliedern. Sie ist auf der Mitgliederver-
sammlung für 1 Jahr zu wählen. Sie überwacht die Wahl des Vorstands. 

 
(2) Die Wahlkommission ist berechtigt, innerhalb einer Frist von vier Wochen nach 

Abschluss der Wahlen diese anzufechten, wenn zwei Mitglieder der Wahlkom-
mission dieses verlangen. Die Wahl ist in diesem Fall zu wiederholen. 

 

(3) Die Wahlkommission wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. 
 

§ 15  Der Beirat 

(1) Der Beirat berät und unterstützt den Vorstand in allen Sachfragen. Der Beirat 
hat nur ein Vorschlagsrecht. 

 
(2) Die Mitglieder des Beirats sollen Personen sein, die sich durch sportliche, publi-

zistische, künstlerische, wissenschaftliche oder sonstige Tätigkeiten in der Öf-
fentlichkeit Ansehen erworben haben. Sie werden vom Vorstand berufen. 

 

(3) Die Beiratsmitglieder müssen nicht Mitglieder des Vereins sein. 
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§ 16  Die Sparten 

(1) Die Sparten fördern die Ziele des Vereins auf ihrer sportlichen Ebene. Sie sind 
unselbständige Untergliederungen des Vereins ohne eigene Rechtspersönlich-
keit. Sie können auf eigene Initiative handeln und ihre sportlichen Angelegenhei-
ten selbst regeln, unterliegen jedoch der Weisungsbefugnis des Vereinsvor-
stands entsprechend der jeweils aktuellen Funktionsbeschreibung für den Spar-
tenleiter. Sämtliche Kassengeschäfte sind über die Buchführung des Vereins zu 
führen. 

 
(2) Die Spartenleiter und der Jugendwart werden durch den Vorstand eingesetzt.  

 
(3) Entscheidungen der Sparten in Spartenversammlungen werden mit einfacher 

Mehrheit der anwesenden Spartenmitglieder getroffen.  
 

(4) Die Sparte kann sich eine eigene Spartenordnung geben, die der Genehmi-
gung des Vereinsvorstands bedarf. 

 
(5) Die Sparte hat ihre Beschlüsse zu Beweiszwecken zu protokollieren. Das Pro-

tokoll ist vom Spartenleiter zu unterschreiben. Die Niederschrift soll Ort und Zeit 
der Spartenversammlung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse 
und das Abstimmungsergebnis enthalten. Die Beschlüsse sowie das Protokoll 
sind dem Vorstand innerhalb von 10 Tagen vorzulegen. Beschlüsse von Sparten 
kann der Vereinsvorstand mit einer einfachen Mehrheit suspendieren. 

(6) Mitglieder des Vereinsvorstands haben jederzeit das Recht, an Spartenver-
sammlungen der Sparten teilzunehmen. 

 
(7) Die Sparten können auf Ihrer Spartenversammlung erhöhte Spartenbeiträge 

beschließen. Die Zustimmung des Vorstandes ist erforderlich. Der Einzug hat 
ausschließlich über den Verein zu erfolgen. Die Führung eigener Kassen ist un-
tersagt. Die Zustimmung des Vorstandes ist erforderlich. 

 
 

§ 17  Auflösung des Vereins und Anfall des Vereinsvermögens 

(1) Über die Auflösung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder. 

 
(2) Bei Auflösung und Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 

Zweckes fällt das Vereinsvermögen an die Hansestadt Lübeck, die es unmittel-
bar und ausschließlich zur Förderung gemeinnütziger Zwecke zu verwenden 
hat. 

 

§ 18  Datenschutz 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins werden unter Beachtung der Bestim-
mungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten 
der Mitglieder gespeichert, übermittelt und gepflegt.  
 
Es werden folgende Daten über die Mitglieder im USC Lübeck e.V. gespeichert: 
Name, Anschrift, Bankverbindung, und Geburtsdatum. Bei freiwilliger Angabe 
werden ebenfalls die E-Mail Anschrift, sowie die Telefonnummer gespeichert. 
Bei Minderjährigen werden ggf. die entsprechenden Daten der Erziehungsbe-
rechtigten gespeichert. 
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(2) Jeder Betroffene hat das Recht auf:  

 a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 

 b) Berichtigung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig  
      sind 

 c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Date, wenn sich bei behaupte- 
     ten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt  

 d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung  
     unzulässig war.  

 
(3) Sämtliche in (1) genannte Angaben werden nur im Rahmen der Mitgliederver- 

  waltung des USC Lübeck e.V. genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. 
 

(4) Sämtliche in (1) genannte Angaben sollen spätestens ein Jahr, nach Beendi-
gung der Mitgliedschaft, gelöscht werden. 

 
(5) Die Protokolle der Vorstandssitzungen, der Mitglieder- und der Spartenver-

sammlung sowie des Ehrengerichts sind vom Vorstand 10 Jahre lang aufzuhe-
ben und anschließend zu vernichten bzw. zu anonymisieren. 

 

§ 19  Inkrafttreten 

(1) Die Satzung tritt mit der Bestätigung der Mitgliederversammlung am 18.12.2019 
in Kraft. 

(2) Die Satzung tritt mit der Bestätigung der Mitgliederversammlung (Beschluss der 
Änderungen in den §§ 2 und 12) am 22.08.2022 in Kraft.   

 

 

 

 


